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Unangemessenheit einer zweitägigen Frist zur Stellung einer Bauhandwerkersicherheit
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Amtlicher Leitsatz:

Angemessen zur Leistung der Sicherheit ist eine Frist, die es dem Besteller ermöglicht, die Sicherheit ohne
schuldhaftes Verzögern zu beschaffen. Grundsätzlich ist darauf abzustellen, was von einem Besteller zu
verlangen ist, der sich in normalen finanziellen Verhältnissen befindet.

ZBB 2005, 289 ff.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG


	ZBB 2005, 289
	Amtlicher Leitsatz:


